
GBS Software AG 
 

Eisenach 
 
 

WKN A14KR2 – ISIN DE 000A14KR27 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

am Mittwoch, den 30. November 2016, 10:00 Uhr 
 

im 
 
 

InterCityHotel Frankfurt Airport 
 

Am Luftbrückendenkmal 1 / Cargo City Süd 
60549 Frankfurt am Main, Deutschland 

 
 

ein. 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
TOP 1. Anzeige des Vorstands gemäß § 92 Abs. 1 AktG, dass ein Verlust in Höhe der 

Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft besteht  
 
TOP 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des La-

geberichts des Vorstandes für die Gesellschaft sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 
 
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.groupsoftware.com/) veröf-
fentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Ab-
schrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversamm-
lung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss gebilligt und damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Tagesord-
nungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich. 
 

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2015 
 

http://www.groupsoftware.com/
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 
Entlastung zu erteilen. 
 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats als satzungsgemäß bestimmter Leiter der 
Hauptversammlung beabsichtigt eine Einzelentlastung der Mitglieder des Vorstan-
des, der Herren Jörg Ott (Vorstand vom 01.01.2015 – 31.12.2015) und Markus 
Ernst (Vorstand vom 05.11.2015 – 31.12.2015), durchführen zu lassen. 

 
 
TOP 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2015 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 
2015 Entlastung zu erteilen. 
 
 

TOP 5. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Geschäftsanteilskauf- und –
übertragungsvertrag vom 24.10.2016 zwischen der GBS Software AG, 99817 
Eisenach und der Bulpros GmbH, 60323 Frankfurt am Main, über den Verkauf 
sämtlicher Geschäftsanteile an der GROUP Business Software Europa GmbH 
und der GROUP Business Software (UK) Ltd. an die Bulpros GmbH, Frankfurt 
am Main  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem am 24.10.2016 vor dem Notar Dr. 
Olaf Gerber, Frankfurt am Main, abgeschlossenen Vertrag (URNr. 471/2016-G) 
über den Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an den 100%-igen Tochtergesell-
schaften GROUP Business Software Europa GmbH und der GROUP Business 
Software (UK) Ltd. zuzustimmen. Gemäß Ziffer 5.1.1 des Geschäftsanteilskauf- 
und Übertragungsvertrages bedarf dieser der Zustimmung der Hauptversammlung 
der GBS Software AG.  
 
Der wesentliche Inhalt des Vertrages wird wie folgt wiedergegeben: 
 
Die GBS Software AG, Eisenach, (nachfolgend „Verkäuferin“ genannt) verkauft an 
die Bulpros GmbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend „Käuferin“ genannt) 100 % 
der Geschäftsanteile an der GROUP Business Software Europa GmbH, Karlsruhe, 
(nachfolgend „GBS-GmbH“ genannt) sowie der GROUP Business Software (UK) 
Ltd., Manchester, (nachfolgend „GBS-UK“ genannt) mit wirtschaftlicher Wirkung 
zum 1. Dezember 2016. 
 
Die Verkäuferin verpflichtet sich den mit der GBS-GmbH bestehenden Gewinnab-
führungsvertrag wegen des Gesellschafterwechsels außerordentlich zu kündigen. 
Die bestehenden konzerninternen Verbindlichkeiten der Verkäuferin gegenüber 
der GBS-GmbH werden nach Verrechnung der Gewinnabführung für das am 
01.01.2016 beginnende Geschäftsjahr/ Rumpfgeschäftsjahr 2016 von der Käuferin 
bis zu einem Betrag in Höhe von bis zu 2,3 Mio. EUR als Teil des nachfolgend 
genannten Gesamtkaufpreises schuldbefreiend übernommen. 
 
Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile der GBS-GmbH beträgt bis zu 10,6 Mio. 
EUR, der für die GBS-UK 0,2 Mio. EUR, insgesamt bis zu 10,8 Mio. EUR (Gesamt-
kaufpreis). 
 
Ein Teilbetrag von bis zu 2,3 Mio. EUR des Gesamtkaufpreises (vgl. oben) entfällt 
schuldbefreiend als Sachleistung auf die Übernahme der konzerninternen Verbind-
lichkeiten der Verkäuferin gegenüber der GBS-GmbH unter der Annahme, dass 
unter Anrechnung auf konzerninterne Verbindlichkeiten von zuvor ca. 2,9 Mio. EUR 
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eine Ergebnisabführung von mindestens 0,6 Mio. EUR erfolgt. Sollte die Ergeb-
nisabführung höher sein, vermindert sich die Sachleistung aus der Übernahme der 
konzerninternen Verbindlichkeiten und gleichzeitig der Gesamtkaufpreis um den 
über 0,6 Mio. EUR hinausgehenden Gewinnabführungsbetrag.  
 
Der verbleibende Restbetrag von ca. 8,5 Mio. EUR wird in Höhe von ca. 3,05 Mio. 
EUR unmittelbar an die Darlehensgläubigerin der Verkäuferin, die JP Beteiligun-
gen GmbH, Hamburg, von der Käuferin zur Ablösung des zu Gunsten der Darle-
hensgläubigerin an den Geschäftsanteilen der GBS-GmbH bestehenden Pfand-
rechts und zur Rückführung der damit verbundenen Forderung in Höhe von ca. 
3,05 Mio. EUR überwiesen. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von ca. 2,95 Mio. EUR 
ist am Vollzugstag mit dem Übergang der verkauften Geschäftsanteile zur Zahlung 
an die Verkäuferin fällig. Der verbleibende Kaufpreis von ca. 2,5 Mio. EUR ist ge-
stundet und in sieben vierteljährlichen Zahlungen zu je 0,3 Mio. EUR und einer 
Zahlung zu ca. 0,4 Mio. EUR beginnend mit dem 31.01.2017 und verzinst mit ei-
nem Zinssatz von 2,5 % p. a. an die Verkäuferin zu zahlen. 
 
Der gestundete Kaufpreis soll mit einer Bankgarantie der UniCredit Bulbank AD, 
Sofia, Bulgarien, zu Gunsten der Verkäuferin abgesichert werden. 
 
Die Käuferin hat einen Equity Commitment Letter ihrer Muttergesellschaft Bulpros 
Consulting AD, Sofia, Bulgarien in Höhe von 1,2 Mio. EUR, sowie eine Kreditzu-
sage der finanzierenden UniCredit Bulbank AD, Sofia, Bulgarien in Höhe von 5,0 
Mio. EUR vorgelegt und sich verpflichtet, den Gegenwert aus diesen Zusagen 
rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der UniCredit Bank AG, München, zu 
hinterlegen, da über diese Bank die Zahlung zum Vollzugstag vorgesehen ist. 
 
Die Käuferin hat sich weiterhin verpflichtet, die überschüssigen Cash-Flows der 
GBS GmbH nur zur Rückzahlung der Akquisitionsfinanzierung und des gestunde-
ten Kaufpreises zu verwenden. 
 
Der Kaufvertrag steht unter mehreren Vollzugsbedingungen, wie der Einholung der 
Zustimmung der Hauptversammlung der GBS Software AG, der Pfandfreigabe ge-
mäß Pfandfreigabevereinbarung der JP Beteiligungen GmbH, der Übertragung der 
GBS-UK-Geschäftsanteile, der Beendigung der Intra-Group-Verträge und der im 
Vertrag geregelten Kaufpreiszahlung an die Verkäuferin und zur Forderungsablö-
sung an JP Beteiligungen GmbH. 
 
Sofern eine der Vollzugsbedingungen nicht bis 10. Dezember 2016 erfüllt ist, bzw. 
ein einvernehmlich bestimmter späterer Termin nicht eingehalten wird, so kann 
jede Partei von dem Vertrag zurücktreten. 
 
Der Vertrag enthält weiter diverse Abreden, welche Pflichten die Parteien bis zum 
Vollzugstag treffen, insbesondere ein Mittelabflussverbot um den Verkaufsgegen-
stand nicht auszuhöhlen.  
 
Für den Verkauf sind ansonsten die üblichen Garantien, u.a. zum Gesellschafter-
status, den Finanzdaten, über die Vermögensgegenstände der Gesellschaften, ge-
werbliche Schutzrechte, wesentliche Verträge, Rechtsstreitigkeiten, Genehmigun-
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gen und Subventionen sowie die Führung des Geschäftsbetriebs und Zusicherun-
gen über die offengelegten Daten verbunden, nebst einer Haftungsbeschränkung 
für diese Garantien. 
 
Zugunsten der Käuferin ist weiterhin ein Steuerfreistellungsanspruch mit zahlrei-
chen Einschränkungen vereinbart. Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit hin-
sichtlich aller Steuerangelegenheiten über den Vollzugstag hinaus sowie Vertrau-
lichkeit hinsichtlich der ausgetauschten Informationen vereinbart.  
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dem 
Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt am Main. Die deutsche Fassung 
des Vertrages ist bindend.  
 
 
Der vollständige Vertrag liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (GBS Soft-
ware AG, Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach) zur Einsichtnahme durch die Aktio-
näre aus und ist außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
(http://www.groupsoftware.com/) veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Vertrages erteilt (Anforderungsan-
schrift: GBS Software AG, Hospitalstraße 6, 99817 Eisenach, Telefax: +49 721 
4901 2800, E-Mail: ir@groupsoftware.com). Ferner wird der Vertrag in der Haupt-
versammlung ausliegen und zugänglich sein. 

 
TOP 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Winfried Heide, Wirtschaftsprüfer, Dresden, 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen sowie vorsorglich zum 
Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte zu be-
stellen. 
 

  
 
Adressen für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie 
für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge: 
 
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznach-
weises an: 
 

GBS Software AG 
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG 

Schlossplatz 7 
73033 Göppingen 

Telefax +49 7161-969317 
E-Mail: bgross@martinbank.de 

 
 
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung: 
 

GBS Software AG 
Investor Relations 
Hospitalstraße 6 
99817 Eisenach 

Telefon +49 3691 7353 0 
Telefax +49 721 4901 2800 

E-Mail: ir@groupsoftware.com 
 

http://www.groupsoftware.com/
mailto:ir@groupsoftware.com
mailto:ir@groupsoftware.com
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Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts: 
 
Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma 
und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung, oben ge-
nannter Adressen für die Anmeldung bzw. Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie 
von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen verpflichtet. Nachfolgende Angaben und Hinweise 
erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. 
 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 9. November 2016 zu beziehen. Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten 
Adresse bis zum Ablauf des 23. November 2016 zugehen. 
 
Weitere Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf 
der Internetseite der Gesellschaft http://www.groupsoftware.com/de/satzung verfügbar ist. 
 
 
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG 
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine 
Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. 
 
 
Eisenach, im Oktober 2016 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 


